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Die nähere Beschreibung der bei der Begehung festgestellten Mängel 
erfolgt in den folgenden Punkten 1 – 14. 

 

 
 

 
 

Schreibfehler ist straf- und ordnungswidrigkeitenrechtlich nicht 

relevant. Ebenso wenig wie Stand nach Beendigung des Ausbruchs. 

 

 
 

Klarstellung des Gesundheitsamtes, kein vorwerfbares Verhalten. 
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Klarstellung des Gesundheitsamtes, kein vorwerfbares Verhalten. 

 

 
 

Von den KliPa erwünschte Anordnung einer Reihentestung ist kein 
vorwerfbares Verhalten. 
 
Vornahme der freiwilligen Testung der Mitarbeiter rechtmäßig. 
 
Regierung von Schwaben hat auch Vorgehen des Gesundheitsamtes 
fachaufsichtlich geprüft und für vertretbar gehalten. 

 

     
 

Klarstellung des Gesundheitsamtes, kein vorwerfbares Verhalten 

 

     
 

Aus Sicht des für den Vollzug des Gesundheitsrechts zuständigen 
Sachgebiets 30 des LRA hatte das KH FDB den Stellenbedarf der 
Hygienefachkraft mehr als erfüllt. 
Nach unseren Berechnungen lag der Stellenanteil im November und 
Dezember 2020 bei 1,54 (1 VZ-Kraft und 0,54 externe Kraft) und von 
Januar bis April 2021 bei 1,39 (0,75 VZ-Kraft und 0,64 externe Kraft). 
Gefordert nach Risikoprofil waren 1,24 Stellenanteile.  
Nachdem den KliPa FDB die Kündigung der bei ihr in Vollzeit 
beschäftigten Hygienefachkraft zum 31.03.2021 bekannt geworden 
war, wurden nach den uns zur Einsicht vorgelegten Unterlagen die 
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 Stelle im Februar 2021 ausgeschrieben sowie Vermittlungsfirmen 
angefragt; die Stelle habe jedoch laut den KliPa FDB aufgrund 
fehlender geeigneter Bewerberinnen und Bewerber und mangels 
Hygienefachkräften bei den Vermittlungsfirmen nicht nachbesetzt 
werden können. Allerdings befand sich eine Vollzeitkraft in der 
Endphase der dreijährigen Ausbildung zur Hygienefachkraft, die die 
Ausbildung im Oktober 2021 mit der Prüfung abschließen sollte. Eine 
weitere Person sei zur Ausbildung vorgemerkt, das heißt sie beginne 
diese, wenn ein neuer Ausbildungskurs starte. 
Im Ergebnis daher kein vorwerfbares Verhalten. 

   

     
 

Klarstellung des Gesundheitsamtes, kein vorwerfbares Verhalten 

 

      
 

Klarstellung des Gesundheitsamtes, kein vorwerfbares Verhalten 
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Auch der Abschlussbericht der Kriminalpolizeiinspektion Augsburg 
kommt zu der (diesbezüglich nicht in allen Fällen vorgenommenen) 
Bewertung, dass eine nosokomiale Infektion von Patienten in 11 
Fällen naheliegend sei, in 3 Fällen nicht auszuschließen, in 10 Fällen 
unwahrscheinlich und in 3 Fällen nicht nachvollziehbar. Dies ist mit 
den Angaben der KliPa in Einklang zu bringen.  
 
In einer gemeinsamen Nachbereitung von KliPa und Gesundheitsamt 
wurde diskutiert, ab welchem Wahrscheinlichkeitsgrad einer 
krankenhausinternen Ansteckung nicht mehr von „unklar“, sondern 
von „nosokomial“ gesprochen werden kann bzw. muss. Hierbei 
wurde deutlich, dass es diesbezüglich keinen eindeutigen Maßstab 
gibt bzw. geben kann. Daher besteht keine straf- und 
ordnungswidrigkeitenrechtliche Vorwerfbarkeit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diesbezüglich hat das Gesundheitsamt noch Unterlagen bei den KliPa 
nachgefordert: Die Auswertung dieser übersandten Dokumente ist 
noch nicht abgeschlossen. 
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s. Anmerkung zu 9.) 
 

 

    
 

 
 
Diesbezüglich hat das Gesundheitsamt noch Unterlagen bei den 
KliPa nachgefordert: Die Auswertung dieser übersandten 
Dokumente ist noch nicht abgeschlossen. 

 

   
 

Klarstellung des Gesundheitsamtes, kein vorwerfbares Verhalten 

 

   
 

 
 
Klarstellung des Gesundheitsamtes, kein vorwerfbares Verhalten 
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Dies entspricht auch der Anzahl der Fälle des staatsanwalt-
schaftlichen Ermittlungsverfahrens. 
 
 
 
 

 

 

 


